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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.01.1994

Rechtssatz

Eine Beschäftigung nach 28 Abs 1 Z 1 lit a i.V.m. § 2 Abs 2 lit a und b AuslBG in einem Gasthaus liegt nicht vor, wenn

der Ausländer gemäß seinem guten Verhältnis zur Familie der Gastwirtin Hilfstätigkeiten nur gelegentlich und in

unregelmäßigen Zeitabständen für eine nicht voll einsetzbare Arbeitskraft (schwangere Köchin) durchführt, die keinen

Verp:ichtungs- und Weisungscharakter haben und nicht entlohnt werden (für Unterkunft und Verp:egung war durch

Bundesbetreuung gesorgt).

Schlagworte

Ausländerbeschäftigung

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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